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Gemeinde Masein 

öffentliche Mitwirkungsauflage Ortsplanung 

In Anwendung von Art. 13 der Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO) findet 
die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer Totalrevision der Ortsplanung der Gemeinde 
statt. 
 
Gegenstand:  Totalrevision der Ortsplanung 

Auflageakten Ortsplanung: Totalrevision Baugesetz 
 Zonenplan 1:2’000 
 Zonenplan 1:5’000 
 Genereller Gestaltungsplan 1:1’000 
 Genereller Erschliessungsplan 1:2'000 Ver- und Entsorgung 

 Genereller Erschliessungsplan 1:2'000 Verkehr 
 Genereller Erschliessungsplan 1:5’000 
 Planungs- und Mitwirkungsbericht mit Beilagen 
 Begleitbericht Gewässerraumausscheidung 
  
Auflagefrist: 30 Tage (vom 23.10.2020 bis 23.11.2020) 

Auflageort/Zeit: Gemeindekanzlei Masein 
 während der Öffnungszeiten, Tel. 081 651 20 09 

 und unter www.masein.ch 

Während der Auflagefrist können alle beim Gemeindevorstand schriftlich Vorschläge 
und Einwendungen einreichen. 

Am 6. November 2020 findet eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Totalrevision der 
Ortsplanung statt. 
 

Masein, 23. Oktober 2020 Der Gemeindevorstand Masein 

 Die Gemeindepräsidentin: Beatrix Vital 

 Der Gemeindekanzlist: Markus Giger 
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